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5tï. 88 Wjftsetj. 'Sefttntg („SHeifterblatt")

ftc|ttidg Sermertmig non praftifdgen ©rfagtungett geflärt
roerben mußten.

$n einem im Qabre 1916 erfdjtenenen Sertit mur»
ben bte Slntmorten o|ne weitere Until furz jufammen»
gefaßt ; biefer Sériât war bemnadg nidgt als SletnungS*
ober gutacbtlicge Äußerung bei ©onberauSfdguffeS anzu«
fpredgen. @tne folege würbe aber in SluSficgt genommen;
in biefem foUten bie Sor* unb Sladgtetle ber brei Sobr»
arten (®uß», ©dgmtebe* unb Stahlrohre) ü&erftdgtlidg p=
fammengeßellt unb fritifc§ bewertet werben, ©ittige 3ln=

gaben über ben Qntjalt unb bie ©rgebniffe mögen bar«

legen, baß man ei mit einer feljr grünblidgen ©rßebung
ju tun ßat. (gortfeßung folgt.)

iertaittroes«.
©gmerbenertanb 1er ©tabt güridb. Qm ©dgoße

bei ©ewetbeoerbanbeS fjielt Sationalrat 31. ©firmer
(@t. ©allen) im 3wtift^au§ zur „©dbmiebßube" einen
äußerß intereffanten Vortrag über ben ©influß ber
ttnfoßenbereeignung auf bie ^ßreiSgeßaltung.
©te jaßlreitfj erfegtenenen ©ewerbiet unb g>anbwerfer
folgten mit regem Sntereffe ben mit ßidjtbilbern beglet*
teten 3luifüßrungen bei Referenten. @r wiei nach, baß
bie genaue ©rmittlung ber tlnfoßen in einem ©efdßüfte
nicht fo einfach ift. SBäbrenb ber. ?ßrei§ bei pr Ser*
menbung gelangenben Siaterials unb bie Irbeitilößhe
für eine gewerbliche Slrbeit oerbältniSmäßig leidet be*

rennet werben lönnen, iß bie Sefttmmung bei Inteili
ber ©efdgäftSunfoßen wefentlicg fdgwieriger. ®iefe lectern
roerben in ber Siegel oermütelß einei prozentualen 3«®
fdglageS beftimmt. 2Bie ungleich biefer gufdfjlag für ein
unb biefelbe Irbeit fein ïann, gebt am beutltcgßen auf
ben ©ubmiffionSrefultsten bernor. ®te Sauge*
roerbegruppe bei ©ebweizerifäjeti ©ewerbenerbanbei
bat ei ßdg jur lufgabe gemadbt, auf biefem ©ebtete
SBanbel gvt fcbaffen, inbem fte auf geäußerten SBunfdg
gtrt bte abfoluten Unfoften einei ©efdjäfteS burdb eine
neutrale ©teile feßßeüen läßt. 3lm ©cgluffe feiner lui«
fübrungen appellierte ber Sortragenbe an bie Slnwefen*
ben, ftib redgt zahlreich anzumelben, bamit eine möglicgß
große 3a|I ®on ©efdgäften gleicher SerufSart erfaßt
roerben îann. ®«rdg ztelberoußtei 3lrbeiten wirb eine

Sanierung bei ©ubmiffionSwefenS erreicht wer»
ben fönnen, wobei non feiten ber Sebötben ©ntgegen*
fommen zu erwarten, iß, inbem bie ©ubmiffionSoerorb*
nmtgen ridgtig angewenbet werben. ®er Sräßbent bei
ftäbtifdgen ©ewetbeoerbanbeS, SÜanionSrat Sob. ©trüßle,
oerbanfte ben beifällig aufgenommenen Vortrag aufi
beftc unb appellierte feinerfeiti an bie Inwefenben, bie

ießrebungen ber Saugewetbegtuppe burdb zahlreiche
ähtmelbungen zu unterßügen.

(Sorr.) ©»et gctttli'dlporftanb bei SerbanbeS zur
S8röerun|«%|f' gemetaßfgige« HSolwtttgSöauei be®

Woß in feiner legten'©igung in 3ü*tdh bie |>erau§»
9QÖe einei eigenen Drgani, betitelt : ,,©djroetzeïifd)e
8®ttfcgrift für SBohnungSmefen". 2118 Sebaftor ber im
Verlag ber Seulanb §1.= ©. in .gürißj erfegetnenben adgt
Seiten Sejrt aufroeifenben ®rudfjihtiß wirb §err 2lrcgi»
® £>. ©betle, SllbiSftraße 24, ßüriel II, getanen.
®ine Sebafiiotigforamtffton mit ben Herren ®r. ißeter,
Seßetar bei fantonalen Sauamtei in 3ürtö|, ©labt«

®r. Sägelt, Saubotfiatib in ©t. ©allen, @tabt=
yttumeißer §erter in güriäi «• a. an ber ©pi|e werben
'W jur Seite ßeßen.

3n ber geitf^rift foö bai Sau» unb SSobnangi--
ftoblem naeß ber ttnffenfdbaßltdben unb^ iedßntfdben Seite

Sebanblung ßnben. fiatißtfcEje
"""tteilungen übet bie beftebenben unb neu gu grün»

benben Saugenoffenfdbaßen ber ©dbweij foil eine
bon bielen oft empfunbene Süde auf biefem ©ebtete
auigemergt werben, 33i8 anßin war man ganj im
Unflaten barüber, wai in ber ©dbweij àuf genoffen»
fdbßftlicbem SSege in ben legten 20 Saljten gebaut
worben iß. SKan wtrb ganj fießer ßaunen, gierübec
juberläfftge ^ab^n gu feiert. Son aUgenteinem bolfiwirt»
fi^aftlt^jem Siugen werben aber bie Serößentlidbungen
über bie bei ber Sauauifübrung bon @tgenf)etmen ge»
machten guten unb fdbledbten ©rfabrungen fein. ®a§
©nbjiel iß bie Sammlung aller ffiretfe ber ©dbweij,
bte auf bem Soben ber ©emeinnügigfeit an ber

SBobnungireform unb an ber SBognungiprobuftion
arbeiten. ®ai Statt erfdgeint borläußg monatlich einmal.

Söir gaben in ber ©dgweij, im ©egenfag zu ben

uni umgebenben Siänbern, noch feine $eitfchrift, bie
fidh auifchließlich mit bem SBohnungiprobtem befaßt.
Uttßreitig wirb beigalb bte neue Srudfchrift bagu be=

rufen fein, eine Sütfe auszufüllen.

Uerkebnwetei.
®ie Stttnelbungeu pr ©thweizer 9Jluftermeße 1926.

(SOUtgeteilt.) 3ladg bem ©tanbe ber Slnmelbungett ßegt
fdgon bewte feß, baß bte Qubiläumimeffe 1926 eine im
allgemeinen redßt gute Sef^icfung aufzuroeifen baben wirb.
®ie 3lad|frage nadg ©tänben, Sabinen unb SRußetlager»
3immern iß außerorbentlich rege, gür bte geßigung ber
SJîeffe geugt babei in befonberer SQBeife bie Söabrneg»

mung, baß bem ©roßteil ber 3lu§ßeUer an ber Son»
tinuität in bet Seteiltgung gelegen iß. 3«blïetche
girmen ßnb fdgon feit ber ©rünbung ber ÏÏReffe regel»

mäßig oertreten. Siele ber bisherigen SluSßeßerßrmen
roünßleu außerbem größere ©tanbflftdben zu be»

legen, eine ©rfcçeinung, bie e&enfßttl bezeichnenb iß für
bie Sonfolibierung ber SHeffe. Sebeutenb iß aueg baS

$ntereffe, ba§ girmen befunben, bie einige Sabre nidgt
mehr ober nodj nie an ber SJleffe cet treten waren. @nb»

lieg iß barauf gin juweifen, baß oon S«b^ Z« Sabr ein

größerer Seit ber 2lu§ßeUer bie Slnmelbung mög»
lii^ß frühzeitig oornimmt, utn ßcb bie bamitper*
b unbenen Sorteile z« ßdgern.

®ie girmen, bte an ber SJleffe 1926 teilzunehmen
beabftdgtigen, jebocg ihre 3lnmetbung nodg ni^t oorge*
nommen hüb®«» mögen in ihrem eigenßen Sntereffe ihre
©ntfdgließung recht halb treffen. Sebe 3Iu§funft wirb
bereitwillig erteilt oon ber Sleffebireftion (©erbergaffe 30).

öertcftiedetiei.
fRegclung îc§ ^fûttbbttefwefcttô. Sm September

1917 hatte ba§ etbgenöffifsfje gtnanzbepartement ein @5*

pertenfoUegium, beßebettb au§ ®r. QutiuS greg in 3ö4^'
Srofeffor ©ugen |)uber in Sern, ^ßrof. Sanbmann in
Safel unb ©treftor g=erbinanb Sirilaj in Saufanne, mit
bem ©tubium bet Regelung beS fßfanbbrief®
wefenS beauftragt. ®tefe Stererfommiffion reichte 1919
bem ®epartement einen erßen ©ntwurf ein, ber bereits
ein gemif^teS ©gßem oorfab. ®er 00m eibgenöf*
ftfegen gtnanzbepartement 1922 ausgearbeitete neue @e*

fegeSentwurf behält ben ©runbfag beS erßen ©ntrourfS
bei, aßen fantonalen unb größeren fppotbefar»
banfen bas Secgt z«ï ^ßfanbbriefauSgabe einzu*
räumen, bagegen würbe ber anbere ©runbfag aufge*
geben, einer unter SJIitmirfung-beS SunbeS ju errieten»
ben unb zu oerwaltenben Sfnnbbriefbanf bas Slonö*
pol ber SuSgabe oon 3®ntralpfanbbrtefen z« oerleiben.
SMmebr f«egt ber ©ntwurf bei ©epartementS, ber in

ZMKx. fchweiz. Hmtdw.-Zà«g („Meisterblatt-)

sichtlich Verwertung von praktischen Erfahrungen geklärt
werden mußten.

In einem im Jahre 1916 erschienenen Bericht wur-
den die Antworten ohne weitere Knük kurz zusammen-
gefaßt; dieser Bericht war demnach nicht als Meinungs-
oder gutachtliche Äußerung des Sonderausschusses anzu-
sprechen. Eine solche wurde aber in Aussicht genommen;
in diesem sollten die Vor- und Nachteile der drei Rohr-
arten (Guß-, Schmiede- und Stahlrohre) übersichtlich zu-
sammengestellt und kritisch bewertet werden. Einige An-
gaben über den Inhalt und die Ergebnisse mögen dar-
legen, daß man es mit einer sehr gründlichen Erhebung
zu tun hat. (Fortsetzung folgt.)

Gêtverveverband der Stadt Zürich. Im Schoße
des Gewerbeverbandes hielt Nationalrat A. Schirm er
(St. Gallen) im Zunfthaus zur „Schmiedstube" einen
äußerst interessanten Vortrag über den Einfluß der
Unkostenberechnung auf die Preisgestaltung.
Die zahlreich erschienenen Gewerbler und Handwerker
folgten mit regem Interesse den mit Lichtbildern beglei-
teten Ausführungen des Referenten. Er wies nach, daß
die genaue Ermittlung der Unkosten in einem Geschäfte
nicht so einfach ist. Während der Preis des zur Ver-
Wendung gelangenden Materials und die Arbeitslöhne
für eine gewerbliche Arbeit verhältnismäßig leicht be-

rechnet werden können, ist die Bestimmung des Anteils
der Geschäftsunkosten wesentlich schwieriger. Diese letztern
werden in der Regel vermittelst eines prozentualen Zu-
schlages bestimmt. Wie ungleich dieser Zuschlag für ein
und dieselbe Arbeit sein kann, geht am deutlichsten aus
den Submissionsresultaten hervor. Die Bauge-
werbegruppe des Schweizerischen Gewerbeverbandes
hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf diesem Gebtete
Wandel zu schaffen, indem sie auf geäußerten Wunsch
hin die absoluten Unkosten eines Geschäftes durch eine
neutrale Stelle feststellen läßt. Am Schlüsse seiner Aus-
sührungen appellierte der Vortragende an die Anwesen-
den, sich recht zahlreich anzumelden, damit eine möglichst
große Zahl von Geschäften gleicher Berussart erfaßt
werden kann. Durch zielbewußtes Arbeiten wird eine

Sanierung des Submissionswesens erreicht wer-
den können, wobei von feiten der Behörden Entgegen-
kommen zu erwarten, ist, indem die Submifsionsverord-
nungen richtig angewendet werden. Der Präsident des
städtischen Gewerbeverbandes, Kantonsrat Rob. Sträßle,
verdankte den beifällig aufgenommenen Vortrag aufs
beste und appellierte seinerseits an die Anwesenden, die
Bestrebungen der Baugewerbegruppe durch zahlreiche
Anmeldungen zu unterstützen.

(Korr.) Der ZenKÄporstand des Verbundes zur
FörderunKMv' MMZiMWgen Woh«s»gSba«eS be-

Woß in seiner letzten-Sitzung in Zürich die Heraus-
gäbe eines eigenen Organs, betitelt: „Schweizerische
Hetzschrift für Wohnungswesen". Als Redaktor der im
Verlag der Neuland A.-G. m Zürich erscheinenden acht
Seiten Text aufweisenden Druckschrist wird Herr Archi-
tekt, H. Eberle, Albisstraße 24, Zürich II, zeichnen.
Eine Redaktionskommission mit den Herren Dr. Peter,
Sekretär des kantonalen Bauamtes in Zürich, Stadt-

Dr. Nägeli, Bauvorstand in St. Gallen, Stadt-
baumeister Herter in Zürich u. a. an der Spitze werden
M zur Seite stehen.

In der Zeitschrift soll das Bau- und WohnungS-
Problem nach der wissenschaftlichen und technischen Seite

^ gründliche Behandlung finden. Durch statistische
âitteilungen über die bestehenden und neu zu grün-

denden Baugenossenschaften der Schweiz soll eine
von vielen oft empfundene Lücke auf diesem Gebiete
ausgemerzt werden. Bis anhin war man ganz im
Unklaren darüber, was in der Schweiz auf genossen-
schaftlichem Wege in den letzten 20 Jahren gebaut
worden ist. Man wird ganz sicher staunen, hierüber
zuverlässige Zahlen zu sehen. Von allgemeinem Volkswirt-
schaftlichem Nutzen werden aber die Veröffentlichungen
über die bei der Bauausführung von Eigenheimen ge-
machten guten und schlechten Erfahrungen sein. Das
Endziel ist die Sammlung aller Kreise der Schweiz,
die auf dem Boden der Gemeinnützigkeit an der

Wohnungsreform und an der Wohnungsproduktivn
arbeiten. Das Blatt erscheint vorläufig monatlich einmal.

Wir haben in der Schweiz, im Gegensatz zu den
uns umgebenden Ländern, noch keine Zeitschrift, die
sich ausschließlich mit dem Wohnungsproblem befaßt.
Unstreitig wird deshalb die neue Druckschrift dazu be-

rufen sein, sine Lücke auszufüllen.

Nêdkwetî».
Die Anmeldungen zur Schweizer Mustermesse 1926.

(Mitgeteilt Nach dem Stande der Anmeldungen steht
schon heute fest, daß die Jubiläumsmesse 1926 eine im
allgemeinen recht gute Beschickung auszuweisen haben wird.
Die Nachfrage nach Ständen, Kabinen und Musterlager-
Zimmern ist außerordentlich rege. Für die Festigung der
Messe zeugt dabei in besonderer Weise die Wahrneh-
mung, daß dem Großteil der Aussteller an der Kon«
tinuität in der Beteiligung gelegen ist. Zahlreiche
Firmen sind schon seit der Gründung der Messe regel-
mäßig vertreten. Viele der bisherigen Ausstellersirmen
wünschen außerdem größere Standflächen zu be-

legen, eine Erscheinung, dis ebenfalls bezeichnend ist für
die Konsolidierung der Messe. Bedeutend ist auch das

Interesse, das Firmen bekunden, die einige Jahre nicht
mehr oder noch nie an der Messe vertreten waren. End-
lich ist darauf hinzuweisen, daß von Jahr zu Jahr ein

größerer Teil der Aussteller die Anmeldung mög-
lichst frühzeitig vornimmt, um sich die damit ver-
bundenen Vorteile zu sichern.

Die Firmen, die an der Messe 1926 teilzunehmen
beabsichtigen, jedoch ihre Anmeldung noch nicht vorge-
nommen haben, mögen in ihrem eigensten Interesse ihre
Entschließung recht bald treffen. Jede Auskunft wird
bereitwillig erteilt von der Messedirektion (Gerbergaffe 30).

MMàê!.
Regelung des Pfandvriefwesens. Im September

1917 hatte das eidgenössische Finanzdepartement ein Ex-
pertenkollegium, bestehend aus Dr. Julius Frey in Zürich,
Professor Eugen Huber in Bern, Prof. Landmann in
Basel und Direktor Ferdinand Virilax in Lausanne, mit
dem Studium der Regelung des Pfandbrief-
wesens beauftragt. Diese Viererkowmiffion reichte 1919
dem Departement einen ersten Entwurf ein, der bereits
ein gemischtes System vorsah. Der vom eidgenös-
fischen Ftnanzdepartemsnt 1922 ausgearbeitete neue Ge-
setzesenlwurf behält den Grundsatz des ersten Entwurfs
bei, allen kantonalen und größeren Hypothekar-
danken das Recht zur Pfandbriefausgabe sinzu-
räumen, dagegen wurde der andere Grundsatz aufge-
geben, einer unter Mitwirkung des Bundes zu errichten-
den und zu verwaltenden Pfandbriefbank das Mono-
pol der Ausgabe von Zentralpfandbriefen Zu verleihen.
Vielmehr sieht der Entwurf des Departements, der in
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